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Datenschutzordnung 

des Sportclub Auetal e.V. 
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§ 1 Grundsatz 
 
Der SC Auetal e.V. verarbeitet in vielfacher Weise automatisiert personenbezogene Daten 
(z.B. im Rahmen der Vereinsverwaltung, der Organisation des Sportbetriebs, der Öffentlich-
keitsarbeit des Vereins). Um die Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung und des 
Bundesdatenschutzgesetzes zu erfüllen, Datenschutzverstöße zu vermeiden und einen ein-
heitlichen Umgang mit personenbezogenen Daten innerhalb des Vereins zu gewährleisten, 
gibt sich der Verein die nachfolgende Datenschutzordnung. 

Dabei ist die EU-Datenschutz-Grundverordnung, das Bundesdatenschutzgesetz und diese 
Datenschutzordnung durch alle Personen im Verein, die personenbezogene Daten verarbei-
ten, zu beachten. 

 

§ 2 Verarbeitung personenbezogener Daten der Mitglieder 
 

(1) Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten u.a. von Mitgliedern, Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern am Sport- und Kursbetrieb und Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern sowohl automatisiert in EDV-Anlagen als auch nicht automatisiert in einem Da-
teisystem, z.B. in Form von ausgedruckten Listen. Darüber hinaus werden personen-
bezogene Daten im Internet veröffentlicht und an Dritte weitergeleitet oder Dritten of-
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fengelegt. 
 

(2) Der Verein verarbeitet die Daten unterschiedlicher Kategorien von Personen. Für je-
de Kategorie von betroffenen Personen wird im Verzeichnis der Verarbeitungstätig-
keiten ein Einzelblatt angelegt. 

 
(3) Im Rahmen des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet der Verein insbesondere die 

folgenden Daten der Mitglieder: Geschlecht, Vorname, Nachname, Anschrift (Straße, 
Hausnummer, Postleitzahl, Ort), Geburtsdatum, Datum des Vereinsbeitritts, Abtei-
lungs- und ggf. Mannschaftszugehörigkeit, Bankverbindung, ggf. die Namen und 
Kontaktdaten der gesetzlichen Vertreter, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, ggf. 
Funktion im Verein, ggf. Haushalts- und Familienzugehörigkeit bei Zuordnung zum 
Familienbeitrag. 
Jedem Vereinsmitglied wird zudem eine vereinseigene Mitgliedsnummer zugeordnet. 

 
(4) Im Rahmen der Zugehörigkeit zu den Landesverbänden, deren Sportarten im Verein 

betrieben werden, werden personenbezogene Daten der Mitglieder an diese weiter-
geleitet, soweit die Mitglieder eine Berechtigung zur Teilnahme am Wettkampfbetrieb 
der Verbände beantragen (z.B. Startpass, Spielerpass, Lizenz) und an solchen Ver-
anstaltungen teilnehmen. 
 

(5) Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Ver-
ein intern nur erhoben und verarbeitet, wenn sie zur Erfüllung des Vereinszweckes 
nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein 
schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht. 
 

(6) Beim Austritt von Mitgliedern werden alle gespeicherten Daten archiviert. Gem. den 
steuergesetzlichen Bestimmungen werden diese Daten bis zu zehn Kalenderjahre ab 
der Wirksamkeit des Austritts durch den Verein vorgehalten und dann gelöscht.  Die 
archivierten Daten dürfen ebenfalls nur zu vereins- bzw. verbandsinternen Zwecken 
verwendet werden. 
 

 

§ 3 Verarbeitung von Bankdaten 
 
Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder sind zum Zwecke des Beitragseinzugs erfor-
derlich. 

 

 

§ 4 Datenverarbeitung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
 

(1) Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit über Vereinsaktivitäten werden personenbezo-
gene Daten in Aushängen, in der Vereinszeitung und in Internetauftritten veröffent-
licht und an die Presse weitergegeben. 
 

(2) Hierzu zählen insbesondere die Daten, die aus allgemein zugänglichen Quellen 
stammen: Teilnehmer an sportlichen Veranstaltungen, Mannschaftsaufstellung, Er-
gebnisse, Torschützen, Alter oder Geburtsjahrgang. 
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(3) Die Veröffentlichung von Fotos und Videos im Rahmen der Pressearbeit in den Print- 
und Online-Medien (Vereinshomepage), die außerhalb öffentlicher Veranstaltungen 
gemacht wurden, erfolgt ausschließlich auf Grundlage einer Einwilligung der abgebil-
deten Personen. 
 

(4) Auf der Internetseite des Vereins werden die Daten der Mitglieder des Vorstands, der 
Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter und der Übungsleiterinnen und Übungslei-
ter mit Vorname, Nachname, Funktion, E-Mail-Adresse und Telefonnummer veröf-
fentlicht. 
 
 

§ 5 Zuständigkeiten für die Datenverarbeitung im Verein 
 
Verantwortlich für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben ist der Vorstand nach 
§ 26 BGB. Funktional ist die Aufgabe dem geschäftsführenden Vorstand zugeordnet, soweit 
die Satzung oder diese Ordnung nicht etwas Abweichendes regelt. 
Der geschäftsführende Vorstand stellt sicher, dass Verzeichnisse der Verarbeitungstätigkei-
ten nach Art. 30 DSGVO geführt und die Informationspflichten nach Art. 13 und 14 DSGVO 
erfüllt werden. Er ist für die Beantwortung von Auskunftsverlangen von betroffenen Personen 
zuständig. 
 
 

§ 6 Verwendung und Herausgabe von Mitgliederdaten und -listen 
 

(1) Listen von Mitgliedern oder Teilnehmern werden den jeweiligen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern im Verein (z.B. Vorstandsmitgliedern, Abteilungsleitern, Übungsleitern) 
insofern zur Verfügung gestellt, wie es die jeweilige Aufgabenstellung erfordert. Beim 
Umfang der dabei verwendeten personenbezogenen Daten ist das Gebot der Daten-
sparsamkeit zu beachten. 
 

(2) Personenbezogene Daten von Mitgliedern dürfen an andere Vereinsmitglieder nur 
herausgegeben werden, wenn die Einwilligung der betroffenen Person vorliegt. Die 
Nutzung von Teilnehmerlisten, in die sich die Teilnehmer von Versammlungen und 
anderen Veranstaltungen zum Beispiel zum Nachweis der Anwesenheit eintragen, 
gilt nicht als eine solche Herausgabe. 
 

(3) Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es eine Mitgliederliste zur Wahrnehmung sat-
zungsgemäßer oder gesetzlicher Rechte benötigt (z.B. um die Einberufung einer Mit-
gliederversammlung im Rahmen des Minderheitenbegehrens zu beantragen), stellt 
der Vorstand eine Kopie der Mitgliederliste mit Vornamen, Nachnamen und Anschrift 
als Ausdruck oder als Datei zur Verfügung. Das Mitglied, welches das Minderheiten-
begehren initiiert, hat vorher eine Versicherung abzugeben, dass diese Daten aus-
schließlich für diesen Zweck verwendet und nach der Verwendung vernichtet werden. 
 

(4) Der Verein erklärt ausdrücklich bei Abgabe einer Mitgliedermeldung an die überge-
ordneten Landesverbände, dass die Daten ausschließlich für verbandsinterne Zwe-
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cke verwendet werden dürfen (z.B. Ehrungen, Qualifikationen); eine Überlassung an 
Dritte ist untersagt bzw. bedarf der schriftlichen Einwilligung der Mitglieder des Ver-
eins. 
Die Übermittlung der Mitgliedermeldung erfolgt in einem datentechnisch verschlüssel-
ten Verfahren. 

 

 
§ 7 Verpflichtung auf die Vertraulichkeit 
 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verein, die Umgang mit personenbezogenen Daten 
haben (z.B. Mitglieder des Vorstands, Spartenleiter, Übungsleiter (innen), sind auf den ver-
traulichen Umgang mit personenbezogenen Daten zu verpflichten. 

 
 

§ 8 Datenschutzbeauftragter 
 

Da im Verein weniger als 10 Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten beschäftigt sind, ist ein Datenschutzbeauftragter gem. DSGVO nicht 
erforderlich. 

Tätigkeiten im Rahmen des Datenschutzes übernimmt der geschäftsführende Vorstand (Da-
tenschutzverantwortlicher). 

Dieser überwacht die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Er stellt sicher, dass 
die Verzeichnisse der Verarbeitungstätigkeiten nach Artikel 30 der DSGVO geführt und die 
informationspflichten nach Artikel 13 und 14 der DSGVO erfüllt werden. 

Weiterhin ist er für die Beantwortung von Auskunftsverlangen von betroffenen Personen zu-
ständig. 

 
 

§ 9 Einrichtung und Unterhaltung von Internetauftritten 
 

(1) Der Verein unterhält zentrale Auftritte für den Gesamtverein. Die Einrichtung und Un-
terhaltung von Auftritten im Internet obliegt dem Vorstand. Änderungen dürfen aus-
schließlich durch den Administrator oder hierzu speziell ermächtigte Personen vorge-
nommen werden. 
 

(2) Der Datenschutzverantwortliche ist für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen 
im Zusammenhang mit Online-Auftritten verantwortlich. 
 

(3) Sparten, Gruppen und Mannschaften bedürfen für die Einrichtung vereinseigener In-
ternetauftritte (z.B. Homepage, Facebook, Twitter) der ausdrücklichen Genehmigung 
des Vorstandes. Für den Betrieb eines Internetauftritts haben die Sparten, Gruppen 
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und Mannschaften Verantwortliche zu benennen, denen gegenüber der Datenschutz-
verantwortliche weisungsbefugt ist. Bei Verstößen gegen datenschutzrechtliche Vor-
gaben und Missachtung von Weisungen des Datenschutzverantwortlichen, kann der 
Vorstand nach § 26 BGB die Genehmigung für den Betrieb eines Internetauftritts wi-
derrufen. Die Entscheidung des Vorstands nach § 26 BGB ist unanfechtbar. 

 
 

§ 10 Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorgaben und diese 
 Ordnung 
 

(1) Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins dürfen nur im Rahmen ihrer jeweili-
gen Befugnisse Daten verarbeiten. Eine eigenmächtige Datenerhebung, -nutzung 
oder -weitergabe ist untersagt. 
 

(2) Verstöße gegen allgemeine datenschutzrechtliche Vorgaben und insbesondere ge-
gen diese Datenschutzordnung können gemäß den Sanktionsmitteln, wie sie in der 
Satzung vorgesehen sind, geahndet werden. 
 

 

 

§ 11 Inkrafttreten 

 
Diese Datenschutzordnung wurde durch den Gesamtvorstand des Vereins am 21.11.2018 
beschlossen und tritt mit Veröffentlichung auf der Homepage des Vereins in Kraft. 

 

 
 
 
 
 
Auetal, 21.11.2018 
 
 
 gez. Grupe        gez. Müller         gez. Dux       gez. Weihe 

______________ _____________ _____________ _____________ 
 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender   Schriftführer  Kassenwartin 
 Dieter Grupe  Volker Müller    Stephan Dux    Kerstin Weihe 
 
Die Originalunterschriften befinden sich in der Vorstandsakte. 
 
 
Anlage : Verpflichtungserklärung zur DSGVO 
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Verpflichtungserklärung zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen 
Anforderungen nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der / die Unterzeichner/in wird hiermit darauf hingewiesen, dass es sich im Rahmen seiner / 
ihrer Tätigkeit für den Verein SC Auetal e.V. um die Verarbeitung personenbezogener Daten 
handelt. Daher werden Sie hiermit zur Beachtung des Datenschutzes, insbesondere zur 
Wahrung der Vertraulichkeit, verpflichtet. Ihre Verpflichtung besteht umfassend. Sie dürfen 
personenbezogene Daten nur auf Weisung verarbeiten und dürfen Dritten diese Daten nicht 
unbefugt mitteilen oder zugänglich machen. Dabei ist zu beachten, dass es sich bei den 
Mitgliedern im Verhältnis zum Verein um Dritte handelt. Daten eines Mitglieds dürfen nicht ohne 
eine ausreichende Rechtsgrundlage (z.B. Einwilligung) an andere Mitglieder weitergegeben 
werden. 
 
Die Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit besteht ohne zeitliche Begrenzung und auch 
nach Beendigung Ihrer Tätigkeit für den Verein fort. 

 
Diese Verpflichtung umfasst folgende Punkte: 
 
Personenbezogene Daten müssen 
 

 auf rechtmäßige Weise und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise 
verarbeitet werden; 

 für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer 
mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden; 

 dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung 
notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“); 

 sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle 
angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick 
auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt 
werden; 

 in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur 
so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist; 

 in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der 
personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder 
unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter 
Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“). 
 

Die Übermittlung (Weitergabe an Dritte) personenbezogener Daten ist nur zulässig, wenn dem 
Empfänger aufgrund einer Rechtsvorschrift, interner Richtlinien oder besonderer 
Vereinbarungen ein Recht auf Kenntnisnahme zusteht. 
 
Datenträger und Unterlagen mit personenbezogenen Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter 
sicher aufzubewahren. 
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Im Rahmen der zugewiesenen Tätigkeit hat der / die Unterzeichner/in die notwendige Sorgfalt 
anzuwenden und festgestellte Mängel umgehend dem Vorstand oder der/m 
Datenschutzbeauftragen / -verantwortlichen zu melden. 
 
Der / die Unterzeichner/in wird darüber belehrt, dass Verstöße gegen 
Datenschutzbestimmungen nach Art. 83 DSGVO und nach § 42 BDSG neue Fassung sowie 
nach anderen Gesetzen mit Geldbußen bis zu 20.000.000 EUR oder mit Freiheits- oder 
Geldstrafe geahndet werden können. Datenschutzverstöße und Verstöße gegen andere 
Geheimhaltungspflichten können entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen, z.B. 
Schadensersatzpflicht. 
 
Datenschutzverstöße können mit sehr hohen Bußgeldern für den Verein belegt werden, die 
unter Umständen zu Ersatzansprüchen auch Ihnen gegenüber führen können. 

 
 
 
 
 
 
Vor dem Hintergrund des Vorgesagten, erkläre ich :  
 
Über die Verpflichtung zur Vertraulichkeit im Umgang mit personenbezogenen Daten 
und die sich daraus ergebenden Verhaltensweisen und möglichen Sanktionen bei 
Verstößen dagegen wurde ich heute unterrichtet und belehrt. 
Ich habe ein Exemplar dieser Verpflichtungserklärung und das Merkblatt zur 
Verpflichtungserklärung mit dem Abdruck der einschlägigen Vorschriften erhalten. 
 

 
 
 
_____________________________  _________________________________ 
Ort, Datum    Verpflichtete / r 
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Merkblatt zur Vertraulichkeitsverpflichtung 
 
A. Art. 4 DSGVO Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck: 
 
1. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche 
Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie 
einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder 
mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, 
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser 
natürlichen Person sind; 
 
2. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede 
solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das 
Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das 
Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine 
andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen 
oder die Vernichtung. 
 
3. „Nutzen“ ist jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um 
Verarbeitung handelt. 
 
 
B. Strafvorschriften des § 42 DSAnpUG-EU (BDSG-neu) 
 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer wissentlich nicht allgemein 
zugängliche personenbezogene Daten einer großen Zahl von Personen, ohne hierzu berechtigt zu sein, 
1. einem Dritten übermittelt oder 
2. auf andere Art und Weise zugänglich macht 
und hierbei gewerbsmäßig handelt. 
(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer personenbezogene 
Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, 
3. ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet oder 
4. durch unrichtige Angaben erschleicht 
und hierbei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen 
anderen zu schädigen. 
(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind die betroffene Person, der 
Verantwortliche, die oder der Bundesbeauftragte und die Aufsichtsbehörde. 

 


